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Zitat von Krabappel

...obwohl, vielleicht wäre ja das die Lösung. Die Ausbildung und 3-jährige Tätigkeit als
Krankenpfleger/ Rettungsassisten sind Pflicht, wer das durchhält, darf an die Uni.

Das Blöde beim NC ist doch, daß man sofort die volle Wartezeit hat, wenn man auch nur einen
Punkt unterm NC liegt.

Also bei den Medizinern ist der NC derweil bei 1,0. Insg. dürfen glaube ich nur 3 Punkte zur
maximalen Punktzahl fehlen, um studieren zu dürfen. Fehlen mir 4 Punkte, habe ich eine
Wartezeit (von derzeit 16 Semestern?). Die gleiche Wartezeit habe ich aber auch, wenn ich das
Abitur mit der Note 4,0 so gerade eben bestehe. Außerdem zählen weitere Fähigkeiten wie eine
krankenpflegerische Ausbildung etc. überhaupt nichts.

Also ich sehe mich nicht in der Lage jede Klausur und jede sonstige Leistung wirklich so
trennscharf zu stellen, daß ich ruhigen Gewissens bei 49,9% auf die Note 5 und bei 50,1% auf
die Note 4 entscheiden könnte. Gleiches gilt für alle anderen Noten auch. Nur an der Stelle
bereitet es mir die größeren Bauchschmerzen als bei Note 1,0.

An der Uni, an der ich damals studiert habe, haben sie inzw. auch erkannt, daß die
Zeugnisnoten diverser Schulen überhaupt nicht vergleichbar sind und lassen entsprechend sehr
viele Studenten im 1. Semester zu, um danach dann selber zu selektieren. Da darf man auch
mit der Fachhochschulreife an der Universität anfangen, alles kein Problem. Schafft man die
ersten Semester zu überleben, gehört man dazu, fertig. Das System finde ich wesentlich fairer,
zumal es aufs Ziel ausgerichtet ist. die Abbrecherquoten in den ersten Semestern waren
natürlich entsprechend wirklich extrem.

Ich muß aber auch zugeben, daß ich damals den NC nur deswegen geschafft habe (es ging um
3 Punkte, also weniger als 0,1 Notenstufen), weil ich im Abitur Deutsch und Englisch bis zum
Ende weitergemacht hatte, damit dann zu viele Grundkurse zusammen hatte und der
schlechteste Grundkurs (eine 5 in Sport) damit nicht in die Wertung für den Abitur-Durchschnitt
gekommen ist. Hätte ich die 5 in Sport stehen lassen, anstatt der 2 in Deutsch, wäre ich als

Pauker untauglich gewesen. 
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